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Kosten für
Pflegeheimaufenthalt
Wie Sie /esZpesfc/Zt ZzaZiezz, er-

foZ^t in einzeZ/zezz P/Zege/zeime«

eine «doppe/fe Verrecftnnn^f
wenn neben Grumitogen und
P/Ze^ezusc/z/ä^ez? vozrz Heim
azzc/z zzoc/z eine a///a//zge Hü/io-
senenfscbfldi^im^ feauspruc/zt
wird. Dies emp/zzzzfezz Sie a/s

wiiZ/azriic/z. Sie würden es be-

grossen, wenn das ganze System

ausgebend von der Hz'Z/Zoseuezzf-

Schädigung neu gesfaifef werden

közmfe, damit auch die Kran-
kezrvez'SZc/zerufz^erzt/asfefwüz'cZe.

In der ZEITLUPE 3/99, S. 42 f.,
habe ich mich ausführlich
zur Frage der «doppelten Ver-

rechnung» in Pflegeheimen
geäussert. Auch ich erachte
die in verschiedenen Gegen-
den noch anzutreffende Be-

anspruchung einer allfälligen
Hilflosenentschädigung der
AHV/IV (HE) als nicht mehr
zeitgerecht und nicht verein-
bar mit einer aufwandorien-
tierten Tarifgestaltung. Da-

raus resultiert nämlich nicht
nur zusätzlicher administra-
tiver Aufwand für Heime und
Versicherte, sondern es fehlt
auch jegliche Motivation der

Versicherten, allfällige An-
sprüche auf HE anzumelden,

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

ab Fr. 14 900.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

gross Mit und ohne fester Kabine klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

womit auch die erwarteten
Einnahmen der Heime aus-
bleiben. Zudem ist nicht ein-
zusehen, weshalb zwar HE
der AHV/IV, nicht aber solche
der Unfall- oder Militärver-
Sicherung beansprucht wer-
den.

Es erscheint grundsätzlich
fragwürdig, wenn eine einzel-
ne Versicherungsleistung an-
ders behandelt wird als ande-
re Einkommensbestandteile.
Dieses Relikt aus früheren
Zeiten mit einkommens- und
vermögensabhängigen Taxen

widerspricht auch der konse-

quent aufwandorientierten
Tarifgestaltung, wie sie gerade
auch vom KVG (Krankenver-
Sicherungsgesetz) gefordert
wird. Vor allem die für HE-

Ansprüche erforderliche Ka-

renzfrist, die auch beim
Wechsel von mittlerer zu
schwerer Hilflosigkeit zu be-

achten ist, führt zu unhaltba-
ren Ergebnissen im Einzelfall.

Ihr Vorschlag eines gene-
rellen Systemwechsels, wo-
nach anstelle der Leistungen
der Krankenversicherung die

Hilflosenentschädigung ge-
nerell eingesetzt werden soll-
te, würde eine grundsätzliche
Umstrukturierung der Sozial-

Versicherung bedingen. Aller-
dings ist Pflegebedürftigkeit
eher bei der Krankenversiche-

rung anzusiedeln, als bei der

AHV/IV, deren primäre Auf-
gäbe es ist, den allgemeinen
Lebensbedarf der Versicher-
ten zu gewährleisten. Auch
Hessen sich kaum Kosten spa-

ren, da die HE aus Mitteln der

AHV/IV finanziert werden,
die selber vor grossen Finan-

zierungsproblemen stehen.
Damit verbliebe letztlich nur
eine Verlagerung von der

Krankenversicherung zur
AHV/IV.

Dr. zur. RwdoZ/Tuor

Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Bevorzuge ich den Sohn?
Seif einige/-Zeit be/asse icii nzic/z

damit, mein Haas dem So/z« zu
tiPeriasse« und z'n eine Wo/z-

nung zu zie/ze«. Nun steiit sic/z

für micZz die Pra^e, wie teuer die-

se sein darf! Mein Einkommen

beträft momentan fr. 5500.-
so ZzocZz Peiau/ezz sic/z auc/z mei-

ne Auyspz/ze«. TaiZs mein So/zn

ins Haus zieht, ist er dann Pe-

vorzpgf ^ezenüher den andern
Kindern? Was, wenn eines Geid
azzs dem Hazzs wz'ZZ? Mein So/zn

wz'ZZ fcestzmmf nz'cZzt me/zr a/s
dezz Jetzige« Hypozùzs heza/zZen.

Wie hoch Ihr zukünftiger
Mietzins sein darf, lässt sich
anhand eines Budgets be-
stimmen. Gehen Ihre Ausga-
ben just auf mit dem Ein-
kommen, ist die Höchstmiete
wohl gegeben. Mehr als der

jetzige Zins, Nebenkosten in-
begriffen, liegt nur dann drin,
wenn Sie anderswo einsparen
können oder wollen. Möch-
ten Sie in vier Jahren nicht
wieder zügeln, rechnen Sie

besser heute schon aus, wie
hoch Ihr Einkommen dann
sein wird. Ist es um einiges
niedriger, sollte die Miete
möglichst immer noch pas-
sen. Es sei denn, Sie zehren

von Ihrem Vermögen, das je
nach Miete mehr oder weni-
ger aufgebraucht sein wird.

Auf welche Weise wollen
Sie Ihrem Sohn das Haus
überlassen? Vermieten Sie es

ihm zum Hypothekarzins? So

wäre diese Liegenschaft wei-
terhin Ihr Eigentum und wür-
de bei Ihrem Tod in die Erb-

masse fallen. Ihr Sohn müsste
seine Geschwister dann aus-

zahlen, allenfalls die Hypo-
thek erhöhen. Ob er das kann
und will, müssen Sie ihn fra-

gen. Und ob Sie es vermögen,
ihm das Haus so billig zu ver-
mieten, bestimmt ihr Budget!

Verkaufen Sie ihm das

doppelt so hoch geschätzte
Haus zur jetzigen Hypothek,
würden Ihre andern Kinder
benachteiligt. Sie selber je-
doch auch: Sie hätten gar
nichts von Ihrem Eigentum,
das Sie (und ihr Mann?) sich
in vermutlich vielen Jahren
erarbeitet haben. Und das

auch eine Art von Altersvor-

sorge ist! Der einzige Nutz-
niesser wäre Ihr Sohn.

Ist das Haus Ihr alleiniges
Eigentum, können Sie darüber
nach Ihrem Gutdünken verfü-

gen und keines der Kinder hat
das Recht, von irgendjeman-
dem Geld zu verlangen. Spä-

ter, bei der Erbteilung, kann
es jedoch bei einseitiger Be-

vorzugung eines Kindes zu
den grössten Familienkrächen
kommen. Ob Sie das wollen?

Ich rate Ihnen, eine An-
wältin oder einen Notar bei-
zuziehen, die oder der Sie in
dieser Angelegenheit beraten
wird. Anschliessend bespre-
chen Sie die vorgeschlagene
Lösung mit allen Kindern.

Zahnbehandlungen
Prothesen und Implantate

in Ungarn
Bis 80% günstiger.

Schriftliche Garantie.

Privat-Praxis
mit hohem Standard.

CH-Reisebetreuung.
Wöchentliche Fahrten.

Vor- und Nachbehandlungs-
mögiichkeit in der Schweiz.

Seit 9 Jahren beste Referenzen.
Gratis-Broschüre.

F. Oswald Consulting
Telefon 0719510272
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Cuter Rat ist teuer
Vor baZd 25 /abren bau/ten un-
ser Sohn und se/ne Frau ein Fin-
famiZienbaus. ZurFinanzierung
gaben wir ihnen gemeinsam ais

2.F2Kpotf?efc ein zin5^eie5 Dar-
iehen. Trotz der Tinder Zebt nun
das Ehepaar getrennt, und es

sieht nicht aus, ais oh unser
Sohn wieder zur Fami/ie zurücb-

bebrt. Wir steZZen uns ernstba/t
die Frage, wie es mit der Hy-
potbeb weitergehen soii. Das
Dariehen gaben wir doch wegen

unserem Sohn, der aher nicht
mehr im Daus wohnen dar/; Da
sind aher noch die Tinder. SoZ-

Zen wir händigen? Fin guter Tat
wird wohZ sehr schwierig sein,

wir zähien /edoch auf Ihre

Zang/abrige Erfahrung, /st es,

/rage ich mich, in der heutigen

Zeit, in der eine Trennung haid
der ZVormaZfaZZ ist, noch sinn-

voii, /mmohiZien gemeinsam zu
erwerben? /ch werde mich /e-
denfaZZs hüten, /'e wieder einer

Gemeinscba/t ein Dariehen zu

gewähren.

Ja, hinterher ist man immer
gescheiter. Das Problem mit
dem Darlehen wäre leichter
zu lösen, hätten Sie es nur
Ihrem Sohn gegeben. Das

Wohneigentum als Familien-
wohnsitz gehört, wenn ge-
meinsam erarbeitet, so oder
so beiden Ehepartnern.

Ihren Gewissenskonflikt
kann ich gut verstehen, aber

leider nicht lösen. Meine
langjährige Erfahrung nützt
hier wenig - ein jedes Famiii-
enschicksal hat seine eigene
Geschichte, muss auf eigene
Weise bewältigt werden. Dass

es Sie plagt, die ungeliebte
Schwiegertochter auch auf
Ihre Kosten im Haus zu wis-
sen, ist begreiflich. Sicher trös-
tet Sie jedoch der Gedanke an
Ihre Enkelkinder, die mo-
mentan nicht auch noch den
Verlust des Heimes verkraften
müssen.

Natürlich können Sie das

Darlehen, für das beide soli-
darisch haften, kündigen, das

wissen Sie selber. Die Kündi-

gung muss eingeschrieben an
beide Partner geschickt wer-
den. Die Frage ist, was hat sie

für Folgen? Wer bezahlt wie-
viel zurück? Hat Ihre Schwie-

gertochter Geld? Wäre die

Aufstockung der ersten Hy-
pothek eine Lösung? Oder
müsste das Haus verkauft
werden? Ich hoffe nur, Ihr
Darlehen ist im Grundbuch
eingetragen, so dass Sie bei ei-

nem eventuellen Verkauf des

Hauses sicher wieder zu
Ihrem Geld kommen.

Sie möchten Ihrem Sohn
helfen? Besprechen Sie das

Problem offen mit ihm. Wen-
den Sie sich auf jeden Fall
aber auch an einen Anwalt
oder eine Rechtsberatungs-
stelle, um sich in finanzieller
und rechtlicher Hinsicht zu
orientieren.

Beachten Sie auch, dass

Einkommens- oder Vermö-
genswerte, auf die ohne an-

gemessene Gegenleistung ver-
ziehtet wurde, bei der Berech-

nung der Ergänzungsleistung
(EL) angerechnet werden und
zu einer Kürzung oder gar
Ablehnung einer EL führen
können.

Marianne GabwiZer

Recht

Gleichbehandlung
der Kinder
WZr habe« zwei Töchter. Die
eine erbüZt von ans ein Dariehen

/xir einen Daasha«. Wie vieZe

Prozente vom Zins hat die an-
dere Tochter zn gut? Gibt es ge-
setzZiche Bestimmungen?

Wenn Sie Ihrer Tochter ein
verzinsliches Darlehen ge-
währen, so schuldet die Toch-

ter als Borgerin des Darlehens
Ihnen die Rückzahlung und

die Zahlung des Zinses

gemäss getroffener Abrede.
Nach Gesetz hat die andere
Tochter keinen Anspruch auf
einen Anteil der Verzinsung.
Im Erbfall würde die Ver-

pflichtung der Tochter zur
Rückzahlung des Darlehens
und zur Zahlung des Zinses

gegenüber der Erbengemein-
schaft weiter bestehen. Die
Erbengemeinschaft wird von
Gesetzes wegen aus dem
überlebenden Ehegatten so-
wie den beiden Töchtern ge-
bildet, sodass die Tochter, die
das Darlehen erhalten hat,
zugleich Schuldnerin als

auch, zusammen mit den
Miterben, Gläubigerin des

Darlehens wird, wobei ihr
Guthaben am geschuldeten
Darlehen sich nach ihrem
Erbanteil bestimmt. In der

Erbteilung wird das Darlehen
der daraus verpflichteten
Tochter zugewiesen, die sich

den geschuldeten Anteil am
Darlehen auf ihren Erbanteil
anrechnen lassen muss. Eine

Ungleichbehandlung der
Töchter findet durch die

Darlehensgewährung nicht
statt, weil die Tochter rück-
zahlungspflichtig ist. Etwas
anderes wäre es, wenn Sie der
Tochter eine Schenkung ma-
chen würden.

Ungerechtfertigte
Bereicherung?
/c/i bin Besitzerin einer Eigen-

tumswobnung. Der F/aus-Er-
baaer anä ebema/ige Daasbesif-

zer bat sieb im TegZemenf der

nacbträgZicb gegründeten Sfocb-

werbeigentümer-Gemeinscba/t
«das Benützungsrecbt der Aato-
absteZZp/ütze» eingeräumt, «nd

zwar obne sieb die entsprechen-
den Wertr/uoten zu seinen

Stocbwerbeinbeiten binznza-
reebnen. Er vermietet diese Ab-
sfeiZpiütze an/eigene Rechnung.

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

Die Spezialisten fur - — Tramstrasse 46
Treppenlifte hcRAVjAlj 8707 Uetikon a/See
innen und aussen
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